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1. Abschnitt: Allgemeines

§1
Inhalt und Anwendungsbereich
(1) Die Prufungsordnung gilt fir den Masterstudiengang ,Wirtschaftsrecht & Restruk-
turierung” an der Westfalischen Wilhelms-Universitat Munster (WWU).

(2) Die Prufungsordnung regelt Inhalt, Aufbau und Prufungen dieses Masterstudien-
gangs.

82
Ziel des Studiengangs
(1) Der Studiengang ,Wirtschaftsrecht & Restrukturierung” ist ein nicht konsekutiver
Masterstudiengang an der Westfalischen Wilhelms-Universitat Munster. Er wird von
dem Fachbereich Rechtswissenschaften der Westfalischen Wilhelms-Universitat an-
geboten.

(2) Der Studiengang verfolgt das Ziel, Studierenden, die bereits einen ersten berufs-
qualifizierenden Abschluss an einer Hochschule erworben und ggf. Erfahrungen in
einer beruflichen Tatigkeit gewonnen haben, vertiefte Kenntnisse auf dem Gebiet des
Wirtschaftsrechts, der Unternehmensstrukturierung und -restrukturierung sowie des
Insolvenz- und Steuerrechts zu vermitteln. Die Lehrveranstaltungen sollen wissen-
schaftlich und zugleich praxisorientiert gestaltet werden. Dieses Veranstaltungsan-
gebot soll die Absolventen/innen fir eine hoch qualifizierte Tatigkeit in einem bera-
tenden Beruf sowohl auf wirtschafts- und steuerrechtlichem Gebiet befahigen. Ge-
schult werden die Entwicklung des rechtsmethodischen und strategischen Denkver-
mdogens und die dazu erforderlichen Umsetzungsfahigkeiten. Zudem sollen die Teil-
nehmer/innen rechtliche, steuerrechtliche und 6konomische Kenntnisse erwerben,
die fir eine Beratertatigkeit und die Unternehmensstrukturierung erforderlich sind.
Behandelt werden dariber hinaus die entsprechenden Schnittstellen anderer Spezi-
algebiete sowie internationale Besonderheiten, welche flir eine optimale Beratung
und Strukturierung unerlasslich sind.

§3
Dauer und Aufbau des Studiengangs

(1) Die Regelstudienzeit des Studiums ,Wirtschaftsrecht & Restrukturierung” ein-
schlie3lich der Zeiten fir die Anfertigung der Masterarbeit sowie fur die Ablegung der
Prifungen umfasst vier Semester. Geht eine Teilnehmerin in Mutterschutzzeit oder
beansprucht ein/e Teilnehmer/in Elternzeit, so werden alle in dieser Prifungsordnung
genannten Fristen und Termine um die fur die Mutterschutz und Elternzeit gesetzlich
vorgesehene Dauer hinausgeschoben.

(2) Weder Studienzeiten noch Studien- und Prufungsleistungen, die ein/e Teilneh-
mer/in zuvor in einem rechts- oder wirtschaftswissenschaftlichen Studium erbracht
hat, kobnnen im Rahmen des Studiums angerechnet werden.

(3) Die Studiendauer soll insgesamt vier Jahre nicht Gberschreiten.

(4) Der Studiengang beginnt jahrlich zum Wintersemester.

(5) Der Studiengang ist modular aufgebaut und enthalt neun Module sowie die Ab-
schlussarbeit (Masterthesis). Das Studium wird in Form von 20 Blockveranstaltungen



durchgefuhrt, die insgesamt 474 Unterrichtsstunden umfassen. Jedes Modul wird mit
einer Prufung geman 88 10 ff. dieser Prifungsordnung abgeschlossen.

(6) Die Arbeitsbelastung ist ausgelegt fur Studierende, die das Studium berufsbeglei-
tend absolvieren.

(7) Der Studienaufwand wird durch das European Credit Transfer and Accumulation
System (ECTS) kontingentiert. Die Vergabe von ECTS-Punkten ist an den Nachweis
von Leistungen geknipft, der durch die Prifungen und die Abschlussarbeit zu fiihren
ist. Insgesamt erreichen die Studierenden im Rahmen des Studienprogramms 60
ECTS-Punkte.

(8) Der Ablauf des Studiums ergibt sich aus dem Studienverlaufsplan, der dieser Pri-
fungsordnung als Empfehlung fir einen sachgerechten Ablauf des Studiums bei-
gefugt ist. Der Studienverlaufsplan stellt einen zeitlich und inhaltlich zweckmalfiigen
Aufbau eines Studiums dar. Er ermdglicht ein ordnungsgemafes Studium innerhalb
der vorgesehenen Studienzeiten. Dazu macht er detaillierte Angaben utber die Lehr-
veranstaltungen und Uber die zeitliche Organisation des Studiums. Der Studienver-
laufsplan muss nicht zwingend eingehalten werden.

(9) Alle Lehrveranstaltungen sind darauf ausgerichtet, dass die vermittelten Kennt-
nisse und Fahigkeiten durch das Selbststudium der Studierenden anhand der in den
einzelnen Blockveranstaltungen bekannt gegebenen Literatur erweitert und vertieft
werden. Neben den 480 Unterrichtsstunden erarbeiten die Studierenden auf der
Grundlage von Lehrmaterialien selbst die weiteren Studieninhalte.

§4
Zulassungsvoraussetzungen
(1) Als Studierende/r des Masterstudiengangs ,Wirtschaftsrecht & Restrukturierung®
kann zugelassen, werden, wer

1. das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife, einer einschlagigen fach-
gebundenen Hochschulreife oder einer durch Rechtsvorschrift oder von der zu-
standigen staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannten Hochschulzu-
gangsberechtigung besitzt und

2. einen rechtswissenschaftlichen Studiengang an einer deutschen Hochschule mit
einem Staatsexamen, einer Diplom-, Master- oder Bachelorprifung erfolgreich
abgeschlossen und im Rahmen dieses Studiengangs 240 ECTS-Punkte erworben
hat, wobei bis zu 60 ECTS-Punkte unter den in 8 5 angefiihrten Voraussetzungen
aufgrund beruflicher Qualifikationsleistungen angerechnet werden kénnen.

(2) Bewerber/innen ohne juristisches Staatsexamen mussen ihr Erststudium mindes-
tens mit der Note ,gut* und mindestens mit der ECTS-Note ,B* abgeschlossen haben
bzw. zu den besten 35 % der Absolventen (grading table) zahlen. Der Zulassungs-
und Prufungsausschuss kann Ausnahmen zulassen.

(3) Den Hochschulabschlissen gemald Abs. 1 Nr. 2 stehen vergleichbare Abschlisse
an einer auslandischen Hochschule gleich. Bei der Feststellung der Vergleichbarkeit
sind die von der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebil-
ligten Aquivalenzvereinbarungen zu beachten.

(4) Bewerber/innen, die ihre Studienqualifikation im Sinne des Abs. 1 Nr. 1 oder 2
nicht an einer deutschsprachigen Einrichtung erworben haben, missen nachweisen,
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dass sie die deutsche Sprache in Wort und Schrift hinreichend beherrschen (8 49
Abs. 12 HG NRW). Weitere Einzelheiten regelt die Ordnung fur die Deutsche
Sprachprifung fur den Hochschulzugang auslandischer Studienbewerber/innen an
der Westfalischen Wilhelms-Universitat Munster (DSH 2).

(5) Die Voraussetzungen gemafl Abs. 1 bis 4 werden durch Vorlage der ent-
sprechenden Zeugnisse nachgewiesen.

(6) Uber die Zulassung sowie die Auswahl der Bewerber/innen entscheidet der Zu-
lassungs- und Priufungsausschuss im Sinne des § 8 dieser Ordnung. Die weiteren
Einzelheiten regelt eine gesonderte Zulassungsordnung, die Bestandteil dieser Pri-
fungsordnung ist.

(7) Da einige Teile der Vorlesungen sowie Vorlesungsmaterialien ggf. in englischer
Sprache gehalten werden bzw. verfasst sind, sind Englischkenntnisse im Umfang der
Abituranforderungen von Vorteil.
§5
Anrechnung beruflicher Qualifikationsleistungen

(1) Der Zulassungs- und Prifungsausschuss kann fur Qualifikationsleistungen, die
von einem/einer Bewerber/in in seiner/ihrer vorangehenden beruflichen Praxis er-
bracht worden sind, bis zu 60 ECTS-Punkte auf die in 8 4 Abs. 1 Nr. 2 geforderten
ECTS Punkte anrechnen. Diese Qualifikationsleistungen missen mit den Lernzielen
des Studiengangs in Zusammenhang stehen und sind schriftlich nachzuweisen. Die
Anrechnungsvoraussetzungen sind in jedem Einzelfall individuell festzustellen; eine
pauschale Anrechnung von Berufserfahrung findet nicht statt.

§6
Hochschulgrad
Nach erfolgreicher Absolvierung des Studiengangs verleint die Rechtswissen-
schaftliche Fakultat nach 8 66 Abs. 1 HFG NRW Studierenden den staatlich aner-
kannten Hochschulgrad eines ,Master of Laws*, abgekuirzt ,LL.M.".

87
Voraussetzungen fur das Bestehen der Masterprifung
Alle Modulprifungsleistungen im Sinne des § 11 dieser Prifungsordnung mussen
ebenso wie die Masterarbeit mindestens mit der Note ,rite (4,0)“ bzw. mit ,bestan-
den“ bewertet worden sein. Dariiber hinaus muss der/die Studierende an mindestens
355,55 der 474 Unterrichtsstunden (75 %) teilgenommen haben.

88
Zulassungs- und Prufungsausschuss

(1) Fur die Organisation des Studiengangs und der Prifungen sowie die durch diese
Prifungsordnung zugewiesenen Aufgaben bildet die Rechtswissenschaftliche Fakul-
tat einen Zulassungs- und Prufungsausschuss, der sich aus vier an der Westfali-
schen Wilhelms-Universitat Minster tatigen Hochschullehrerinnen/Hochschullehrern
zusammensetzt. Der Vorsitzende des Executive Boards kann an den Sitzungen des
Ausschusses beratend teilnehmen.

(2) Die Mitglieder des Zulassungs- und Priufungsausschusses werden vom Fachbe-
reichsrat Rechtswissenschaften fur die Dauer von drei Jahren gewahlt. Wiederwahl
ist zuldssig. Der Zulassungs- und Prufungsausschuss wahit seine/n Vorsitzende/n
und den/die Stellvertreter/in.



(3) Dem Zulassungs- und Priufungsausschuss obliegen die ihm in dieser Ordnung
zugewiesenen Aufgaben.

(4) Die Sitzungen des Zulassungs- und Prufungsausschusses sind nicht 6ffentlich.

(5) Der Zulassungs- und Prufungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen
der Prufungsordnung eingehalten werden. Er ist insbesondere zustéandig fur die Ent-
scheidung Uber eingelegte Widerspriche. Der Zulassungs- und Prifungsausschuss
kann die Erledigung seiner Aufgaben auf die/den Vorsitzende/n tbertragen.

(6) Der Zulassungs- und Prifungsausschuss ist Behdrde im Sinne des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen.

89
Executive Board

(1) Das Executive Board ist ein Gremium mit beratender Funktion, das sich aus
dem/den akademischen Leiter/n sowie weiteren Professorinnen/Professoren und
Praktikerinnen/Praktikern zusammensetzt. Es besteht die Mdglichkeit, einen Studie-
renden in das Executive Board aufzunehmen. Die Mitglieder des Executive Boards
werden von dem/den akademischen Leiter/n des Studiengangs ernannt. Das Execu-
tive Board ist fur die Errichtung des Studiengangs zustandig, tberwacht dessen Qua-
litat und passt die Studieninhalte an die aktuellen Entwicklungen und Bedirfnisse
des Marktes an.

(2) Folgende Punkte fallen insbesondere unter die Zusténdigkeit des Executive
Boards:

die Akkreditierung des Studiengangs

die Pflege des Modulhandbuchs

die Prufung der Inhalte des Studiengangs

die Beratung des akademischen Leiters bei der Auswahl der Dozentin-
nen/Dozenten des Studiengangs.

(3) Das Executive Board wéahlt eine/n Vorsitzende/n. Es kann die Erledigung seiner
Aufgaben auf die/den Vorsitzende/n tbertragen.

2. Abschnitt: Prifungen

8§10
Prifungen
Die Prufungen des Studiengangs gliedern sich in studienbegleitende Modulprifun-
gen (Klausuren, Kurzgutachten und Prasentation) und eine das Studium abschlie-
Rende Masterarbeit (Masterthesis).

8§11
Ziel, Umfang und Form der Modulprifungen
(1) In den Blockveranstaltungen werden den Studierenden insgesamt neun Ab-
schlussprifungen in Form von sieben Klausuren, einer Prasentationsprifung sowie
einem Kurzgutachten gestellt. Die Klausuren haben einen Umfang von jeweils drei
Zeitstunden. Fur die Ausarbeitung des Kurzgutachtens stehen den Teilnehmerin-
nen/Teilnehmern zwei Wochen zur Verfigung. Inhalt der Prifungen sind die in den



Blockveranstaltungen behandelten sowie die in Heimarbeit erarbeiteten Studieninhal-
te.

(2) Ziel der Prufungen ist es, die erforderlichen Kenntnisse, Fahigkeiten und Fertig-
keiten im Bereich des wissenschaftlichen und praktischen Umgangs mit der Vielfalt
der mdglichen Falle auf den Gebieten des Wirtschafts- und Steuerrechts sowie der
Restrukturierung und Sanierung zu vermitteln. Es soll festgestellt werden, ob der/die
Prufungskandidat/in fur die Berufspraxis die in den jeweiligen Tatigkeitsfeldern erfor-
derlichen Sachkenntnisse nachweist, die Zusammenhange der einzelnen Lernberei-
che des Studiengebietes Uberblickt und die Fahigkeit besitzt, wissenschaftliche Me-
thoden und praktische Erfahrungen zur Problemlésung selbststandig anzuwenden.
Durch die Prasentationsprifung wird Uberprtft, ob der/die Prufungskandidat/in der
Lage ist, bekannte Inhalte verstandlich und in angemessener Sprache sowie inhalt-
lich treffend darzustellen. In den schriftlichen Abschlussprifungen soll der/die Pri-
fungskandidat/in zudem nachweisen, dass er/sie in begrenzter Zeit und mit begrenz-
ten Hilfsmitteln Themeninhalte des vorangegangenen Moduls einschliel3lich der in
Heimarbeit selbst erarbeiteten Studieninhalte beherrscht. Die Ausarbeitung des
Kurzgutachtens soll die Studierenden auf die Anfertigung der Masterarbeit vorberei-
ten.

(3) Macht ein/e Prifungskandidat/in durch arztliches Zeugnis glaubhaft, dass er/sie
wegen langer andauernder oder standiger korperlicher Behinderung nicht in der Lage
ist, die Prifung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so hat
der/die Vorsitzende des Zulassungs- und Prifungsausschusses die Bearbeitungszeit
zu verlangern oder der Kandidatin/dem Kandidaten zu gestatten, gleichwertige Pri-
fungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen.

(4) Die Prufungsanforderungen sind am Inhalt der Lehrveranstaltungen zu orientie-
ren, die aufgrund des Studienverlaufsplans fur das betreffende Fach vorgesehen
sind.

§12
Priufer/innen
(1) Der Zulassungs- und Prufungsausschuss bestellt die Prufer/innen.

(2) Die Prufer/innen sind in ihrer Prufungstatigkeit unabhangig.

(3) Prifer/innen sind Professoren/Professorinnen und wissenschaftliche Mitarbei-
ter/innen, die im Regelfall im Studiengang mitgewirkt haben. Dozenten und Dozen-
tinnen aus der Praxis kbnnen Prifer/innen sein, wenn sie ein rechtswissenschatftli-
ches oder wirtschaftswissenschaftliches Studium an einer Hochschule erfolgreich mit
zumindest einem Staatsexamen, einer Diplom- oder einer Masterprifung abge-
schlossen haben.

8§13
Bewertung von Prifungsleistungen
(1) Die einzelnen Klausurarbeiten werden jeweils von nach 8§ 12 dieser Prifungsord-
nung zu bestellenden Prifern/innen bewertet.



(2) Fur die Bewertung sind folgende Noten zu verwenden:

1,0 = summa cum laude
2,0 = magna cum laude

eine hervorragende Leistung

eine Leistung, die erheblich Gber den durchschnittli-
chen Anforderungen liegt

eine Leistung, die den durchschnittlichen Anforde-
rungen entspricht

3,0 = cum laude

4,0 =rite = eine Leistung, die trotz ihrer Mangel noch den Anfor-
derungen genugt
5,0 = non rite = eine Leistung, die wegen erheblicher Mangel den

Anforderungen nicht mehr genigt

(3) Zur differenzierten Bewertung von Prifungsleistungen kénnen durch Erniedrigen
oder Erhdhen der einzelnen Noten um 0,3 Zwischenwerte gebildet werden; die Noten
4,3, 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen.

(4) Eine Prufungsleistung ist bestanden, wenn sie von den Prufern/innen mit mindes-
tens ,rite” (4,0) bzw. mit ,bestanden” bewertet worden ist. Bei einer Notendivergenz
wird der Mittelwert gebildet. Im Falle des Abs. 1 Satz 3 muss die Prifungsleistung
von dem/der Prufer/in mit mindestens ,rite” (4,0) bzw. mit ,bestanden” bewertet wor-
den sein.

(5) Durch das Bestehen der Prufung erwirbt der Prifling die dem jeweiligen Modul
zugeordneten ECTS-Punkte.

8§14
Masterarbeit
(1) Die schriftliche Masterarbeit soll zeigen, dass die Studierenden in der Lage sind,
ein rechtswissenschaftliches Problem aus dem Bereich ,Wirtschaftsrecht & Restruk-
turierung” in vorgegebener Zeit selbststandig zu bearbeiten.

(2) Die Masterarbeit wird von zwei Prifern/Priferinnen bewertet. Einer/Eine der Pri-
fer/innen ist zugleich Betreuer/in der Masterarbeit.

(3) Das Thema der Masterarbeit und der/die Betreuer/in werden von dem/der Vorsit-
zenden des Prifungsausschusses zugeteilt. Die Bearbeitungszeit betragt vier Mona-
te.

(4) Hinsichtlich der Bewertung der Masterarbeit gilt § 13 Abs. 2 bis 5 der Prufungs-
ordnung entsprechend mit der Mal3gabe, dass bei einer Notendivergenz der Mittel-
wert gebildet wird.

8§15
Wiederholung von Prifungsleistungen
(1) Prifungen, die mindestens als ,rite* bzw. mit ,bestanden“ bewertet worden sind,
konnen nicht wiederholt werden.

(2) Erstmals nicht bestandene schriftliche Prufungsleistungen kénnen zweimal wie-
derholt werden. Wird eine Prifungsleistung im zweiten Wiederholungsfall nicht mit
mindestens ,rite* (4,0) bzw. mit ,bestanden” bewertet, ist die Prifung endgultig nicht
bestanden. Wiederholungsprifungen, bei deren endgultigem Nichtbestehen keine



weitere Wiederholungsmoglichkeit vorgesehen ist, sind von mindestens zwei Prife-
rinnen/Prifern im Sinne des 8 12 dieser Ordnung zu bewerten.

§16
Versaumnis, Rucktritt, Ordnungsverstol3
(1) Eine Prufungsleistung gilt als mit ,non rite* (5,0) bzw. mit ,nicht bestanden” be-
wertet, wenn der/die Prufungskandidat/in zu einem Prufungstermin ohne triftigen
Grund nicht erscheint. Uber die Anerkennung eines triftigen Grundes entscheidet der
Zulassungs- und Prifungsausschuss. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prufungs-
leistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird.

(2) Wenn der/die Kandidat/in nach Beginn der Prifung von ihr zurtcktritt, gilt sie als
nicht bestanden.

(3) Die fur das Versdumnis geltend gemachten Grinde missen dem Zulassungs-
und Prifungsausschuss unverziglich (spatestens 2 Wochen nach dem jeweiligen
Prufungstermin) schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit
ist dem Zulassungs- und Prifungsausschuss ein arztliches Attest vorzulegen. Der
Zulassung- und Prifungsausschuss kann bei Krankheit die Vorlage eines Attests
eines/einer vom Zulassungs- und Prifungsausschuss benannten Arztes/Arztin ver-
langen. Erkennt der Zulassungs- und Prifungsausschuss die Grinde an, wird dies
der Prifungskandidatin/dem Prifungskandidaten mitgeteilt und ein neuer Termin
festgesetzt.

(4) Versucht der/die Kandidat/in das Ergebnis einer Prufungsleistung durch T&u-
schung oder durch Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die
betreffende Prufungsleistung als mit ,non rite* (5,0) bzw. als ,nicht bestanden® be-
wertet. Die Feststellung wird von den jeweilig prufenden oder Aufsicht fihrenden
Personen getroffen und aktenkundig gemacht. Im Wiederholungsfall kann der Zulas-
sungs- und Prifungsausschuss die gesamte Prifung fur nicht bestanden erklaren.

(5) Wer den ordnungsgemalfien Ablauf einer Prifung stért, kann durch die jeweils
prufenden oder Aufsicht fihrenden Personen — in der Regel nach Abmahnung — von
der Fortsetzung der Prifungsleistung ausgeschlossen werden. Die betreffende Pri-
fungsaufgabe gilt in diesem Fall als mit ,non rite* (5,0) bzw. als ,nicht bestanden*
bewertet. In schwerwiegenden Féllen kann der Zulassungs- und Prifungsausschuss
die gesamte Priufung fur nicht bestanden erklaren. Die Grinde fir den Ausschluss
sind aktenkundig zu machen.

8§17
Gesamtnote
(1) Aus den einzelnen Leistungen der Modulprifungen und der Masterarbeit wird
eine Gesamtnote gebildet. In diese Gesamtnote gehen die sieben Klausuren mit ins-
gesamt 60 vom Hundert und das Kurzgutachten mit 10 vom Hundert ein. Das Ergeb-
nis der Masterarbeit flief3t mit 30 vom Hundert in die Gesamtnote ein.

(2) Die Gesamtnote errechnet sich daher nach folgendem Verfahren:

1. Das arithmetische Mittel der sieben Klausuren wird errechnet.

2. Der errechnete Wert wird mit dem Faktor 0,6 multipliziert.

3. Die Note des Kurzgutachtens wird mit dem Faktor 0,1 multipliziert.

4. Die Note der Masterarbeit wird mit dem Faktor 0,3 multipliziert.

5. Die errechneten Werte fur die Klausuren, das Kurzgutachten und die Master-
arbeit werden addiert und der ermittelte Wert nach der ersten Dezimalstelle
hinter dem Komma ohne vorherige Rundung abgeschnitten.
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6. Das nunmehr ermittelte Ergebnis ergibt folgende Noten:

bis 1,5 summa cum laude
16-25 magna cum laude
26-35 cum laude
3,6-4,0 rite

4,1-5,0 non rite

(3) Zusatzlich zur Gesamtnote gemal Abs. 2 wird eine relative Note ausgewiesen.
Diese gibt die Position der individuellen Abschlussnote des/der Studierenden inner-
halb des Studiengangs in Form eines Rankings an und soll helfen, die Vergleichbar-
keit von Prufungsleistungen im internationalen Kontext zu erhéhen. Die relative Note
wird in Anlehnung an den im ECTS Users” Guide vorgeschlagenen ,grading table”
ausgewiesen und bildet die Notenverteilung innerhalb des Studiengangs ab.

(4) Uber eine nicht bestandene Priifung erteilt der Zulassungs- und Priifungsaus-
schuss einen schriftlichen Bescheid, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu verse-
hen ist.

§18
Ungdltigkeit der Prufung
(1) Tauscht der Prufling bei einer Prifung und wird das erst nach Erhalt des Pru-
fungszeugnisses bekannt, so kann der Zulassungs- und Prifungsausschuss nach-
traglich die Prifung ganz oder teilweise fir nicht bestanden erklaren.

(2) Dem/Der Betroffenen ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur AuRerung zu
geben.

(3) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen.
Eine Entscheidung nach Abs. 1 ist nach einer Frist von funf Jahren ab dem Datum
des Prufungszeugnisses ausgeschlossen.

8§19
Abschlusszeugnis, Urkunde und Diploma Supplement
(1) Uber die aus den einzelnen Modulpriifungen und der Masterarbeit bestehende
Gesamtnote wird ein Zeugnis ausgestellt. Das Zeugnis ist von der/dem Vorsitzenden
des Zulassungs- und Prufungsausschusses zu unterschreiben.

(2) Mit erfolgreicher Masterpriifung erhalt der/die Absolvent/in eine Urkunde, mit der
die Rechtswissenschaftliche Fakultat den Hochschulgrad nach 8§ 6 dieser Prifungs-
ordnung verleiht. Die Aushandigung der Urkunde berechtigt den/die Empfanger/in
zur Fuhrung des genannten Hochschulgrads. Die Urkunde wird gesiegelt und von
dem/der Dekan/in der Rechtswissenschaftlichen Fakultat unterzeichnet.

(3) Mit der Urkunde erhalten die Absolventen/Absolventinnen ein Diploma Supple-
ment. Dieses wird nach Mal3gabe der von der Hochschulrektorenkonferenz insoweit
herausgegebenen Empfehlungen erstellt.

820
Einsicht in Prifungsunterlagen
(1) Dem Kandidaten/der Kandidatin wird Einsicht in seine/ihre schriftlichen Prifungs-
leistungen gewahrt. Das Recht auf Einsichthnahme bestimmt sich nach den Regelun-
gen des Verwaltungsverfahrensgesetzes NRW.
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(2) Einsicht in die Prufungsakten muss binnen eines Monats nach Aushandigung des
Masterzeugnisses bzw. der beglaubigten Abschrift des Abschlusszeugnisses ge-
nommen werden. Die Einsichtnahme erfolgt in den Birordumen der JurGrad gGmbH
wahrend der Geschaftszeiten. Der Zeitpunkt der Einsichthahme wird dokumentiert.
Eine etwaige Remonstration muss binnen zwei Wochen nach Einsichtnahme in die
Prufungsakten eingegangen sein.

(3) Die Prufungsunterlagen werden vom Ausbildungstrager funf Jahre aufbewahrt.

3. Abschnitt: Schlussbestimmungen

§21
Aberkennung des akademischen Grades
(1) Der akademische Grad kann aberkannt werden, wenn sich nachtraglich heraus-
stellt, dass er durch Tauschung erworben worden ist oder wenn wesentliche Voraus-
setzungen fur die Verleihung irrtimlich als gegeben angesehen worden sind. Eine
Aberkennung des akademischen Grades nach Ablauf einer Frist von funf Jahren ab
dem Datum des Prifungszeugnisses ist ausgeschlossen.

(2) Uber die Aberkennung entscheidet der Zulassungs- und Priifungsausschuss.

§22
Inkrafttreten
Diese Ordnung tritt am Tage nach Veroffentlichung in den Amtlichen Bekanntma-
chungen der Westfalischen Wilhelms-Universitét in Kraft. Sie findet erstmals Anwen-
dung fur alle Studierenden, die ab dem Wintersemester 2011/2012 mit dem Studium
beginnen.
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ANHANG STUDIENVERLAUFSPLAN

Der Studiengang ,Wirtschaftsrecht & Restrukturierung“ hat einen Umfang von 474 Unterrichtsstunden (US)
verteilt auf vier Semester. In 20 Blockveranstaltungen werden insgesamt neun Pflichtmodule behandelt.

ECTS-

Inhalt Punkte

Einfihrungsveranstaltungen

Personengesellschaften und mittelbare Unternehmensbetei-
ligungen (GbR, OHG, KG, GmbH & Co. KG, PartG, stG,
Unterbeteiligung, Treuhand, NieRbrauch)
Kapitalgesellschaften: AG |

(Grundung, Struktur, Kapital, Auflésung)
Kapitalgesellschaften: GmbH |

(Grundung, Struktur, Kapital, Auflésung)
Kapitalgesellschaften: GmbH II

(Innenverhaltnis, Geschéftsfihrer, Corporate Governance,
Gesellschafterstreit)

Kapitalgesellschaften: AG Il /KGaA/ SE

(Innenverhaltnis, Manager, Corporate Governance, HV,
Aktionarsklagen)

Internationales und Européisches Gesellschaftsrecht
(Niederlassungsfreiheit, europdische und auslandische
Rechtsformen / Internationales Privatrecht)

Wirtschaftsstrafrecht, Vergaberecht

Grundziige des Konzernrechts, Grundziige des Kapital-

marktrechts, Grundziige des Europaischen und deutschen
Kartellrechts

Arbeitsrecht (Dienstvertrag und Mitbestimmung)
Einkommensbesteuerung, Besteuerung von Personenge-
sellschaften, Gewerbesteuerrecht

Besteuerung von Korperschaften, Umsatzsteuer, Besteue-
rungsverfahren

Buchflihrung, Internationale Rechnungslegung

Buchflihrung und Bilanzen, Konzernrechungslegung
Finanzierung: Kredit und Kreditbesicherung

Insolvenzrecht: Grundlagen

Insolvenzrecht: Drittrecht, Anfechtung, Steuern, Zwangs-
verwaltung

Insolvenzrecht: Planverfahren, UnternehmensveraufRerung,
Internationales Insolvenzrecht, Insolvenzarbeitsrecht, Be-
triebsfortfihrung (Workshop)

Kauf und Restrukturierung von Unternehmen
Umwandlungen und Umstrukturierungen einschl. Grunder-
werbsteuer, Rechtsformwahl und Rechtsformoptimierung
Unternehmensnachfolge im Zivil- und Steuerrecht ein-
schlief3lich Beziige zum Familien- und Erbrecht

__| | Masterarbeit | |15 |
|  |Gesamt ___________________________|474 |60 |



	Zulassungs- und Prüfungsausschuss
	Prüfer/innen
	§ 14
	Masterarbeit
	Versäumnis, Rücktritt, Ordnungsverstoß
	Gesamtnote
	Ungültigkeit der Prüfung
	Einsicht in Prüfungsunterlagen
	Aberkennung des akademischen Grades
	Unternehmensnachfolge im Zivil- und Steuerrecht einschließlich Bezüge zum Familien- und Erbrecht

